
Das ungarische Arbeitsgesetzbuch wurde mit Wirkung
zum 01. Januar 2012 geändert

Der Arbeitgeber muss vor der
endgültigen Entscheidung die Meinung
des Betriebsrates bzgl.
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Das ungarische Arbeitsgesetzbuch wurde mit Wirkung
zum 01. Januar 2012 geändert

Aufgrund der neuen Regelungen sind

beide Elternteile berechtigt, die zusätzl

che, einem nach den Kindern zustehenden

Urlaubstage in Anspruch zu

wegen sind beide Elternteile berechtigt, bis

zum 16. Lebensjahr des Kindes, über den

Basisurlaub hinaus, diese zusätzlichen

Urlaubstage in Anspruch zu nehmen.

Die Regelungen des Schwangerschaftsu

laubs wurden auch geändert. Der Arbei

geber und

der Ausgabe des Schwangerschaftsurlaubs

eine Vereinbarung treffen. Sollten sie keine

Vereinbarung treffen können, ist der

Schwangerschaftsurlaub so zu gewähren,

dass mindestens vier Wochen auf die Zeit

vor der Geburt fallen.

Schwangerschaftsurlaubs wird als Diens

zeit betrachtet, dementsprechend stehen

der Arbeitnehmerin alle Rechte zu, die sie

vor Beginn des Schwangerschaftsurlaubs

erworben hat und die nach dem Ablauf des

Schwangerschaftsurlaubs geltend gemacht

werden können (Rechte aus einem Stud

envertrag, Loyalitätsbonus aufgrund der

beim Arbeitgeber verbrachten Dienstzeit).

Der Schwangerschaftsurlaub kann au

grund der neuen Regelungen auch von

einer solchen Frau in Anspruch genommen

werden, die mit einer Adop

Kind erzieht.
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Das ungarische Arbeitsgesetzbuch wurde mit Wirkung

Aufgrund der neuen Regelungen sind

beide Elternteile berechtigt, die zusätzli-

che, einem nach den Kindern zustehenden

Urlaubstage in Anspruch zu nehmen. Des-

wegen sind beide Elternteile berechtigt, bis

zum 16. Lebensjahr des Kindes, über den

Basisurlaub hinaus, diese zusätzlichen

Urlaubstage in Anspruch zu nehmen.

Die Regelungen des Schwangerschaftsur-

laubs wurden auch geändert. Der Arbeit-

der Arbeitnehmer müssen bzgl.

der Ausgabe des Schwangerschaftsurlaubs

eine Vereinbarung treffen. Sollten sie keine

Vereinbarung treffen können, ist der

Schwangerschaftsurlaub so zu gewähren,

dass mindestens vier Wochen auf die Zeit

vor der Geburt fallen. Die Dauer des

Schwangerschaftsurlaubs wird als Dienst-

zeit betrachtet, dementsprechend stehen

der Arbeitnehmerin alle Rechte zu, die sie

vor Beginn des Schwangerschaftsurlaubs

erworben hat und die nach dem Ablauf des

Schwangerschaftsurlaubs geltend gemacht

werden können (Rechte aus einem Studi-

envertrag, Loyalitätsbonus aufgrund der

beim Arbeitgeber verbrachten Dienstzeit).

Der Schwangerschaftsurlaub kann auf-

grund der neuen Regelungen auch von

einer solchen Frau in Anspruch genommen

werden, die mit einer Adoptionsabsicht ein

Kind erzieht.
Der Arbeitgeber muss vor der en

gültigen Entscheidung die Meinung

des Betriebsrates bzgl. solcher Ma

nahmen einzuholen, die den Ei

klang zwischen dem Familienalltag

und der Arbeitsleistung betreffen.

Hierzu gehören

nahmen, von denen der sog. „g

schützte Arbeitnehmerkreis“ (z.B.

die Schwangeren und die Arbei

nehmer, die Alleinerzieher sind)

betroffen ist, bzw. Vergleichsgespr

che bzgl. Veranstaltungen, die an

Ruhetagen oder Feiertagen abgeha

ten werden

des Unternehmens bzgl. der B

schäftigung der Teilzeitbeschäfti

ten.

Die Regelungen der Gründung des A

beitsverhältnisses wurden ergänzt. Der

Abschluss, die Modifizierung bzw. Aufl

sung des Arbeitsvertrags der begrenzt

handlungsfä

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

Der Begriff „Rentner“ wurde entsprechend

den Regelungen des Gesetzes über das

Erlöschen der Rente vor dem Erreichen

der Altersgrenze modifiziert. Demnach

kann eine erhöhte Abfindung

lich solchen Mitarbeitern gezahlt werden,

deren Arbeitsverhältnis innerhalb von 5

Jahren vor dem Erreichen der Berecht

gung zur Inanspruchnahme der ordentl

chen Rente durch die Kündigung des A

beitgebers oder durch die Auflösung des

Arbeitgebers

oder wegen einer außerordentlichen Kü

digung des Arbeitnehmers gekündigt wu

de. Der Arbeitgeber kann ausschließlich

bzgl. dieser Arbeitnehmer die Vorschriften

anwenden, laut deren die ordentliche

Der Arbeitgeber muss vor der end-

gültigen Entscheidung die Meinung

des Betriebsrates bzgl. solcher Maß-

nahmen einzuholen, die den Ein-

klang zwischen dem Familienalltag

und der Arbeitsleistung betreffen.

Hierzu gehören insbesondere Maß-

nahmen, von denen der sog. „ge-

schützte Arbeitnehmerkreis“ (z.B.

die Schwangeren und die Arbeit-

nehmer, die Alleinerzieher sind)

betroffen ist, bzw. Vergleichsgesprä-

che bzgl. Veranstaltungen, die an

Ruhetagen oder Feiertagen abgehal-

ten werden sowie die Vorstellungen

des Unternehmens bzgl. der Be-

schäftigung der Teilzeitbeschäftig-

Die Regelungen der Gründung des Ar-

beitsverhältnisses wurden ergänzt. Der

Abschluss, die Modifizierung bzw. Auflö-

sung des Arbeitsvertrags der begrenzt

handlungsfähigen Beschäftigten bedarf der

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

Der Begriff „Rentner“ wurde entsprechend

den Regelungen des Gesetzes über das

Erlöschen der Rente vor dem Erreichen

der Altersgrenze modifiziert. Demnach

kann eine erhöhte Abfindung ausschließ-

lich solchen Mitarbeitern gezahlt werden,

deren Arbeitsverhältnis innerhalb von 5

Jahren vor dem Erreichen der Berechti-

gung zur Inanspruchnahme der ordentli-

chen Rente durch die Kündigung des Ar-

beitgebers oder durch die Auflösung des

Arbeitgebers ohne einen Rechtsnachfolger

oder wegen einer außerordentlichen Kün-

digung des Arbeitnehmers gekündigt wur-

de. Der Arbeitgeber kann ausschließlich

bzgl. dieser Arbeitnehmer die Vorschriften

anwenden, laut deren die ordentliche
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Ab August 2011 kann der Urlaub, der auf

die ersten sechs Monate des unbezahlten,

zum Zwecke der Kinderpflege in Anspruch

genommenen Urlaubs fällt, von dem Ar-

beitgeber bezahlt werden. Diese Regelung

wird durch eine solche neue Regelung

ergänzt, laut der ausschließlich der für

sechs Monate gerechnete Urlaub ausge-

zahlt werden kann, auch wenn der Arbeit-

nehmerin gemäß den früheren Vorschrif-

ten für das vollständige erste Jahr des

unbezahlten Urlaubs Urlaubstage zustan-

den.

Die Regelungen der Arbeitszeitermäßi-

gungen wurden auch ergänzt. Der Arbeit-

nehmer wird für die Dauer von der Arbeit

oder von dem Bereitschaftsdienst freige-

stellt, für die er seine Abwesenheit mit

besonders triftigen persönlichen Familien-

oder sonstigen Ereignissen begründet. Für

diesen Zeitraum steht dem Arbeitnehmer

Absenzgeld zu.

Das Gesetz beinhaltet ab jetzt Regelungen

bzgl. Arbeitnehmer, die auch vor dem 1.

Dezember 2011 für eine unbefristete Zeit

überlassen worden sind. Die Regelung,

laut der Arbeitnehmer nur für eine Perio-

de von maximal 5 Jahren überlassen wer-

den können, ist auch für diese Arbeitneh-

mer maßgebend. In deren Angelegenheit

ist der 1. Dezember 2011 der ersten Tag

der Beschäftigung, und diese kann nur bis

zum 01. Dezember 2016 aufrechterhalten

werden.

***

Sollten Sie Fragen zu den Obigen haben,

steht Ihr gewohnter Kontaktpartner

oder bzw. László Szűcs (Tel.: +36 1 461 

9891,

E-Mail: laszlo.szucs@hu.pwclegal.com)

gerne zur Verfügung.

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Wesselényi utca 16, Budapest, H-1077
Tel: + 36 1 461 9100
www.pwc.com/hu

This Tax & Legal Alert is produced
by PricewaterhouseCoopers’ tax department
in co-operation with Réti, Antall & Partners,
a Law Firm associated with Pricewaterhouse-
Coopers.

Réti, Antall & Partners Law Firm
Wesselényi utca 16/A. Budapest, H-1077
Tel: + 36 1 461 9888
www.pwclegal.com/hu

Sind Sie auf die durch das neue

Arbeitsgesetzbuch eingeführte

Änderungen vorbereitet?

Wissen Sie, wie Sie die internen

Regelungen Ihres Unternehme

umgestalten sollen?

Wir sind gerne bereit, Ihnen zu

helfen!

Sie werden zu unserer Konfere

über das neue Arbeitsgesetzbuc

die in April im Rahmen der

Veranstaltungsreihe der PwC Steuer

und Rechtsseminare stattfindet,

herzlich eingeladen. Unsere

Kollegen werden Ihnen in einem

praktischen Kurs ein umfassende

Bild der wichtigsten arbeitsrechtlich

Änderungen geben, die Sie betreffen

Für weitere Information stehen Ihne

unsere Mitarbeiter gerne zur

Verfügung:

Dr. Géza Réczei

Direktor

Tel: +36 1 461 9737

E-Mail: geza.reczei@hu.pwc.com

Beáta Kőrösi  

Bildungsleiterin

Tel: +36 1 461 9623

E-Mail: beata.korosi@hu.pwc.com
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